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üir den Amtsbkml! Durlach.
Eri'chcrm wöchentlich 1 — 2 mal je nach

Bedarf .
Bezugspreis für EinzelbeZug durch die Poü

oder den Verlag vierteljährlich 1 Mk .

Anzeigenpreis : Die durchgehende
Garmondzeile 80 Pfg .

Druck und Verlag von Adolf -Pnps
in Duriach . — . Fernsprecher Nr . 204 .

Rr . 51 . Durlach . Mittwoch öe« 23 . Augost 1911 .
Das Gesuch des Pflugwirts Friedrich Günthner §

aus Pforzheim um Errichtung einer i
Schlachtftätte auf seinem Anwwefen in !
Königsbach betreffend .

Friedrich Günthner , Pflugwirt in
Kvnigsbach , beabsichtigt auf seinem Anwesen
Nr , 366 Lgb . Nr . 237 in Königsbach eine
Schlachtstätte zu errichten .

Dies wird mit dem Ansügen zur öffent¬
lichen Kenntnis gebracht , daß etwaige Ein¬
wendungen gegen die neue Anlage bei dem
Unterzeichneten . Bezirksamt oder dem Ge -
meinderar Königsbach binnen 14 Tagen
nach Ablauf desjenigen Tages , an welchem
das diese Bekanntmachung enthaltende Amts
verkündigungsblatt ausgegeben wurde , anzu¬
bringen sind , widrigenfalls alle nicht auf
privatrechtlichen Titeln beruhenden Einwen¬
dungen als versäumt gelten .

Beschreibung und Pläne liegen auf dem
Rathaus in Königsbach und auf der d es¬
seitigen Kanzlei zur Einsicht offen .

Durlach den > 4 August 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Den Bollzug der Gewerbeordnung , hier die Auf¬
nahme der gewerblichen Betriebe im Jahre
1911 betreffend .

Am I . September d . I . findet die diesjährige Auf¬
nahme der gewerblichen Betriebe statt . Dieselbe er¬
streckt sich nach Anordnung Grohh . Ministeriums des
Innern aus alle der Gemerbeaussicht unterliegenden
Betriebe , also auch aus die seither jeweils schon auf
l . Juni zur Erhebung aelangten bergbaulichen Be¬
triebe , oberirdische Brüche und Gruben , sowie die
den Fabriken gleichgestellten Ziegeleien .

Die der Erhebung dienenden Fragekarten werden
den beteiligten Gewerbeinhabern unmittelbar vor dem
1 . September durch die Bürgermeisterämter zugestellt
werden und sind pünktlich am I . September aus -
zufüllen .

Hierbei machen wir die Beteiligten auf die den
Fragekarten veigedruckten Erläuterungen und Fuß¬
noten aufmerksam und richten an alle die dringende
Mahnung , bei Ausfüllung der Karten sich genau an
die gegebenen Weisungen zu halten und insbesondere
keine Frage unbeantwortet zu lassen .

Im einzelnen machen wir noch aus folgendes auf¬
merksam :

1 . Als Arbeiter sind auch alle im Betriebe mit¬
tätigen Familienangehörigen des Unternehmers
bezw . Betriebsinhabers ?.u zählen .

2 . Die unter l Ziffer 3 bis 17 der Erläuterungen
aufgeführten Anlagen und Betriebe sind unter allen
Umstanden , also ohne Rücksicht auf die Zahl der
darin beschäftigten Arbeiter oder die Verwendung me¬
chanischer Hilfsmittel ( Motoren l , erhebungspflichtig ;
für Ziegeleien und oberirdische Gruben gilt dies
nur dann , wenn sie in der Regel oder regelmäßig
zu gewissen Zeiten des Jahres mindestens 5 Ar¬
beiter l täglich ) beschäftigen ; alle übrigen gewerb¬
lichen Betriebe , darunter auch die Bau - , Maurer¬
und Zimmergeschäfte unterliegen der Erhebung dann ,wenn in denselben in der Regel oder regelmäßig
zu gewissen Zeiten des Jahres mindestens 10 Ar¬
beiter ( täglich ) beschäftigt werden ; auf die Zahl der
Arbeiter kommt es dagegen nicht an , wenn in diesen
Betrieben Motoren verwendet werden ; dann sind sie
unter allen Umnünden erhebungspflichtig

3 . Eingetragene Molkerei - usw . Genossenschaften ,
gewerbliche Meiereien sind dann erhebnngspstichtig ,wenn sie entweder mit Motoren arbeiten , öder in der
Regel mindestens 10 Arbeiter beschäftigen .

4 . Die Betriebe des Handels - und Berkehrs¬
gewerbes sind an und für sich nicht erhebungspflichtig ,
dagegen trifft dies zu für die damit in Verbindung
stehenden Motor - Nebenbetriebe . Das gleiche gilt
auch hinsichtlich der mir Hotels , Heilanstalten , Ge¬
nesungsheimen verbundenen Motorwnschereien , auch
wenn sie nur für den eigenen Bedarf arbeiten .

Badeanstalten sind erhebungspflichtig , wenn sie in
der Regel nündest ' ns 10 Hilfskräfte beschäftigen .

5 . Für die mit Steinbrüchen in Verbindung stehen¬
den Motorwerkstätten ( wie Schotter - und Klopfwerke ,Kalkbrennereien mit Motorbetrieb usw . ) oder um¬
gekehrt , sowie Ziegeleien und Gruben ist eine ge¬
meinsame Fragekarre auszustellen , wenn diese Anlagen
durch bezirksamtliche Entscheidung als betriebstechnisch
verbunden erklärt sind . Für die letzteren Betriebe ( die
betriebstechnisch verbundenen Ziegeleien und Gruben )
ist eine Fragekarte schon dann auszufüllen , wenn die
Gesamtzahl der in Ziegelei und Gruben ( in der Regeloder regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres ) täg¬
lich beschäftigten Arbeiter mindestens 5 beträgt .

6 . Für alle nach den Erläuterungen erhebungs -
pflichtige Gewerbeanlagen sind Fragekarlen auch dann
auszufüllen , wenn in ihnen am 1 . September keine
Arbeiter beschäftigt werden .

7 . Sind Kinder unter 14 Jahren als in gewerb¬
lichen Betrieben mit mindestens 10 Arbeitern oder in
Motorwerkstätten beschäftigt einzutragen , so ist die
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Richtigkeit dieser Angaben unter kurzer Bezeichnung
der Beschäftigungsart auf der Karte zu bestätigen .

8 . Seit den vorjährigen Erhebungen etwa em -
gegangene Betriebe sind zu kennzeichnen : dies hat
durch einen entsprechenden Vermerk aus der Frage¬
karte zu geschehen , wobei auch der Grund des Ab¬
gangs anzugeben ist . In ähnlicher Weise ist ein etwa
cingetreteuer Wechsel in der Person des Betriebs¬
inhabers ersichtlich zu machen .

Die Bürgermeisterämter und das Stabhalter -
amt Hohenwettersbach erhalten alsbald eine nach
dem Bedarf des Jahres 1911 bemessene Anzahl von
Fragekarten nebst einer entsprechenden Reserve mit
dem Auftrag :

1 . unverzüglich ein Verzeichnis der im Gemeinde¬
bezirk vorhandenen unter die Erhebung fallenden ge¬
werblichen Betriebe ( s . die Erläuterungen auf der Rück¬
seite der Fragekarten ) auszustellen . Mehrbedarf an
Karten ist sofort anher anzuzeigen :

2 . unmittelbar vor dem 1 . September jedem
Unternehmer der in dem Verzeichnis aufgeführten Be-
triebe bezw . dem am Betriebssitz mit der Geschästs -
leituug betrauten Vertreter eine Fragekarte (oder vor -
kommendenfalls mehrere ) zur sorgfältigen Ausfüllung
am 1 . September unter geeigneter Belehrung nach
Maßgabe der Fragekarte und der vorstehenden grund¬
legenden Gesichtspunkte und Erläuterungen mit dem
Bemerken zu behändigen , daß die Erhebungen ledig¬
lich sür Zwecke der Statistik und der Gewerbeaufsicht ,
nicht aber sür steuerliche Zwecke erfolge ;

3 . spätestens am 3 . September die ausgegebenen
Fragekarten zu sammeln , sie auf Vollständigkeit und
Richtigkeit zu prüfen und nach etwaiger Ergänzung
und Berichtigung der Angaben dieselben uns bis
spätestens 8 . September unter Anschluß des Ver¬
zeichnisses ( Ziffer 1 ) vorzulegen .

Bestehen im EinzelfaUe Zweifel darüber , ob ein Be -
trieb zu denjenigen gehört , auf welche sich die Er¬
hebung erstreckt was besonders bezüglich der Neben¬
betriebe der Fall sein kann — so ist derselbe doch in
das Verzeichnis aufzunehmen und mit einer Frage -
karte zu beschicken ; bei der Vorlage sind die Tatsachen
kurz zu bezeichnen , welche Zu einem Zweifel Anlaß
gegeben haben .

Durlach den 17 . August 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Die Maul - und Klauenseuche betreffend .
Wegen Forrdauer der Seuchengcfahr wird

das mit Bekanntmachung vom 2l . Juni > 911
(Ges u . BO . Bl . Seite 321 ) erlassene Verbot
deö Handels mtt Rindvieh und Ferkelschweinen
im Ümherziehen in denjenigen Gemeinden , in
denen die Maul - und Klauenseuche herrscht ,
bis zum 30 . Sep ember 19ll verlängert .

Die Bürgermeisterämter werden beauftragt ,
vorstehende Anordnung den Interessenten be¬
kannt zu geben und den Viehhändlern unter
erneutem Hinweis auf die Strafbestimmung
des 8 148 Zisf . 7 rr Gewerbe -Ordg . besonders
zu eröffnen .

Durlach den l8 August 19ll .
Großh erzogliches Bezirksamt ._

Die Maul - und Klauenseuche betreffend .
Tie Maul - und Klauenseuche in Blanken¬

loch , Amt Karlsruhe , ist weiter ausgebrochen

bei Gottlieb Barth , Landwirt , Friedrich Seeger ,
Landwirt , Ludwig Hosheinz , Wagner , Johann
Ludwig Kämmerer , Maurer .

Ueber diese Stallungen wurde Sperre ver¬
hängt .

Durlach den 18 August 1911 .
Groß herz oglich es Bezir ksamt .

Die Maul - und Klauenseuche in Helmsheim betr .
Die Maul - und Klauenseuche in Helms¬

heim , Amt Bruchsal , ist erloschen .
Alle Sperrmaßregeln treten außer Kraft .
Durlach den 19 . August 1911 .

_ Großherzogliches Bezirksamt ._
Maul - und Klauenseuche betreffend .

In der Gemeinde Bischweier und Plitters¬
dorf . Amt Rastatt , ist die Maul - und Klauen¬
seuche erloschen Für diese Gemeinden wurde
die Bestimmung des ß 58 der V O . vom 19 .
12 95 , „ die Abwehr und Unterdrückung von
Viehseuchen betr .

"
, in Kraft gesetzt.

Durlach den 19 . August 1911 .
Großherzogli ches B ezirksamt ._

Die Maul - und Klauenseuche in Oberhause » betr .
Die über die Gemeinde Oberhausen , Amt

Bruchsal , gemäß Z 61 der VO . vom 19 . 12 .
1895 verhängte Sperre wurde aufgehoben .

Durlach den l9 . August 1911 .
Großherzogliches Bezirks amt .

Abhaltung des Viehmarktes in Durlach betr .
Mit Rücksicht aus die Fortdauer der Maul¬

und Klauenseuche im Bezirk Durlach wird die
Abhaltung des am Mittwoch den 30 . August
1911 in Durlach stattfindenden Biehmarktes
untersagt .

Die Bürgermeisterämter des Bezirks haben
dies ortsüblich bekannt zu geben

Durlach den 2l . August 1911 .
Großherzogliches Bezirksamt ._

Maul - und Klauenseuche in Weingarten betr .
Nachdem die Maul - und Klauenseuche in

den Stallungen des Landwirts Friedrich En -
derle , des Landwirts Jakob Erkmann und des
Eisendrehers Eduard Kreß , sowie im Farren -
stalle in Weingarten erloschen ist , werden die
über die genannten Gehöfte verhängten Sperr¬
maßregeln wieder aufgehoben .

Durlach den 21 . August 1911 .
_ Großherzogliches Bezirksamt .

WerrechtsregislerMag:
Band II Seite 244 : Wöntz Friedrich Christian .

Mechaniker und Sodawasserfabrikant in Königs
bach , und Pauline geb . Käst . Vertrag vom
8 . August 1911 . Gütertrennung .

Drrrlach den 16 . August 1911 .
Großh . Amtsgericht .
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